E N E R G I E
Novellenpaket zu den wasserrechtlichen Qualitätsziel- und Überwachungsregelungen


Das Paket der Novellen zu den Qualitätsziel-Verordnungen wurde am 23.12.2010 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die wesentlichsten Inhalte:

QZV Chemie Oberflächengewässer

· Anpassung der Verordnung an die Vorgaben der Richtlinien 2008/105/EG (UQN-Richtlinie). Damit werden die europäischen Umweltqualitätsnormen (= Grenzwerte für den guten Zustand des Gewässers) übernommen. Neben Jahresmittelwerten gibt es in Zukunft auch zulässige Höchstkonzentrationen, die im Gewässer einzuhalten sind.
· Anpassung an die RL 2009/90/EG (Festlegung technischer Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Wasserrahmen-Richtlinie)
· An der Einmischungsregel („das Zehnfache der Gewässerbreite an der Stelle der Abwassereinleitung, mindestens jedoch einen Kilometer) ändert sich nichts.
· Der Parameter AOX (= Gesamtheit der adsorbierbaren, organisch gebundenen Halogene, anzugeben als Chlorid) kann nun wertmäßig überschritten werden, soweit keine toxische Wirkung im Oberflächenwasserkörper (ermittelt mit Hilfe des chronischen Daphnientests) vorliegt.

QZV Ökologie Oberflächengewässer

· Anpassung an die RL 2009/90/EG (Festlegung technischer Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Wasserrahmen-Richtlinie)
· Bestimmungen betreffend Chlorid wandern von der QZV Chemie Oberflächengewässer in die QZV Ökologie Oberflächengewässer, der zulässige Wert von 150 mg/l bleibt unverändert. Für den Sondertyp Neusiedlersee werden gesonderte Werte festgelegt.

QZV Chemie Grundwasser

· Anpassung an die RL 2009/90/EG (Festlegung technischer Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Wasserrahmen-Richtlinie)
· Neue Vorgaben für die Berechnung des arithmetischen Mittelwertes werden festgelegt.

Zugleich wurde auch die Gewässerzustandsüberwachungs-Verordnung novelliert und das Gewässermonitoring flexibilisiert. Dadurch lassen sich künftig Einsparungen im öffentlichen Haushalt erzielen. Unternehmen sind dadurch nicht direkt betroffen.

2011 soll auch der Erlass zur QZV Chemie Oberflächengewässer überarbeitet werden, wodurch klarere Vorgaben für Unternehmen und Behörden bei der wasserrechtlichen Bewilligung resultieren sollen.

